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Pressemitteilung
zu den Auswirkungen der Corona Krise auf Schu* ler mit Behinderungen

KIDS Hamburg e.V., Leben mit Behinderung Hamburg e.V. sowie die Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und 
Hydracephalus e.V. haben in einer gemeinsamen Stellungnahme auf die Auswirkungen der Corona Krise sowie 
des Lockdowns auf Schu* ler mit Behinderungen hingewiesen.

Der Kreiselternrat der Hamburger Sonderschulen und ReBBZen (KER SO) bekräftigt die Darstellung und 
unterstützt die Forderungen eindeutig.

Schule ist fu* r viele unserer Kinder mehr als nur Lernen, sie ist ein wichtiger und nicht ersetzbarer Baustein in 
der Entwicklung unserer Kinder, der Teilhabe am Leben und ein weitgehend selbsta*ndiges und selbstbestimmtes
Leben u* berhaupt erst mo* glich macht. Jede Woche ohne Schule bedeutet ein Ru* ckschritt in der Entwicklung, der 
nur mu* hselig – wenn u* berhaupt – wieder aufgeholt werden kann.

Im Spagat zwischen Infektionsschutz unserer Kinder und der notwendigen Beschulung ist die Distanzbeschulung
ein notwendiger Kompromiss, der oft aber durch fehlende Unterstu* tzung im Elternhaus nicht stattfinden kann. 
Ein Grund: Die normalerweise unterstu* tzende Schulbegleitung darf nicht im ha*uslichen Umfeld ta* tig werden. 
Begru* ndet wird dies mit den Herausforderungen des Infektionsschutzes oder auch der ungekla* rten Fragen der 
Zusta*ndigkeiten und Verantwortlichkeiten – alles Fragen, die sich im Einzelfall sicher kla* ren lassen. Daru* ber 
hinaus sei es rechtlich vorgeschrieben, dass Schulbegleitung in der Schule stattfinden mu* sse.

Gesetze, Verordnungen, Verträge und Dienstanweisungen lassen sich anpassen. Da Schulbegleitung 
nahezu ausschließlich über das Hamburger Schulgesetz gewährt werden, sollte es der Hamburger 
Bürgerschaft gemeinsam mit der Schulbehörde möglich sein, die rechtliche Grundlage für die 
Schulbegleitung im Distanzunterricht aus dem Elternhaus zu schaffen.

Auch bei der aktuell bestmo* glichen Fo* rderung ist davon auszugehen, dass einige unsere Kinder und Jugendlichen
deutlich mehr Zeit beno* tigen, um die fu* r das Leben nach der Schule no* tige und ihnen mo* gliche Reife und 
Selbsta* ndigkeit zu erreichen.

Und selbst ohne Lockdown wa* re der U9 bergang unserer Kinder von der Schule in das Berufsleben gefa*hrdet – 
notwendige Praktika zum gegenseitigen Kennenlernen von Beruf und Schu* ler ko* nnen seit Monaten und auf auch 
auf absehbare Zeit nicht stattfinden, Werksta* tten fu* r behinderte Menschen und Tagesfo* rdersta* tten nehmen 
aktuell zum Teil keine neuen Menschen mehr auf. 

Im Gespra* ch mit der Beho* rde fu* r Schule und Berufsbildung hat der KER SO diese Problematik wiederholt 
diskutiert. Uns ist dabei vom Landesschulrat zugesichert worden, dass individuelle Verla*ngerungen der Schulzeit 
durch Klassenwiederholungen ohne Anrechnung auf die Schulpflicht bewilligt werden, um so einen 
bestmo* glichen U9 bergang in das Leben nach der Schule zu ermo* glichen.

Wir hoffen, dass diese Zusicherung in den konkreten Einzelfällen dann von den bewilligenden Stellen 
auch berücksichtigt wird und unsere Kinder die notwendige Zeit in der Schule erhalten, die sie für die 
Vorbereitung auf den Beruf, die Werkstätten oder Tagesförderstätten benötigen.

Der Kreiselternrat Hamburger Sonderschulen (KER SO) ist die gesetzliche Elternvertretung der Hamburger speziellen Sonderschulen sowie der Regionalen
Bildungs- und Beratungszentren und vertritt die Eltern der Schulen Elfenwiese, Hirtenweg, Tegelweg, Kurst-Juster-Schule (Schulen mit Fo* rderschwerpunkt

ko* rperlich-motorische Entwicklung), der Schulen Bekkamp, Kielkamp, Lokstedter Damm, Markmannstraße, Nymphenweg, Paracelsusstraße und
Weidemoor (Schulen mit Fo* rderschwerpunkt geistige Entwicklung), des Bildungszentrums für Blinde und Sehbehinderte und des Bildungszentrums für

Hören und Kommunikation sowie der Regionalen Bildungs- und Beratungszentren (ReBBZ) Altona, Altona-West, Bergedorf, Billstedt, Eimsbüttel,
Harburg, Mitte, Nord, Wandsbek-Nord und Wandsbek-Süd.


